
Mehr Transparenz beim Verfassungsschutz 
– Vertrauen und Legitimation stärken!

Die Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern haben die 
Aufgabe, die freiheitlichdemokratische Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland vor Bedrohungen zu schützen. Die im 
Vorfeld konkreter Gefahren zur Erfüllung ihrer Aufgaben vorge-
nommenen Maßnahmen der Informationsgewinnung unterlie-
gen dabei zumeist der Geheimhaltung. Dies bedeutet aber nicht, 
dass ihre gesamte Tätigkeit zwangsläufig intransparent sein muss.

Transparenzpflichten, wie die Pflicht zur Erstellung von Verfas-
sungsschutzberichten, finden sich nicht nur in den Verfassungs-
schutzgesetzen des Bundes und der Länder (vgl. § 16 BVerfSchG). 
Auch die Presse hat grundsätzlich einen presserechtlichen Aus-
kunftsanspruch, sofern nicht das operative Geschäft der Behör-
den betroffen ist. So sind z.B. Themen und Teilnehmende von 
Hintergrundgesprächen auch gegen den Willen der Behörden 
transparent zu machen. Bürgerinnen und Bürger haben darü-
ber hinaus nach den Umweltinformationsgesetzen des Bundes 
und der Länder prinzipiell einen Anspruch auf Zugang zu Um-
weltinformationen gegenüber den Verfassungsschutzbehörden.

Wenn die Behörden nach dem Presse- oder dem Umweltinfor-
mationsrecht Auskunft geben müssen, sofern nicht ihre geheime 
Tätigkeit betroffen ist, erschließt es sich nicht, warum sie auf ent-
sprechende allgemeine Fragen nach dem Informationsfreiheits-
recht schweigen dürfen. Mehr Transparenz stärkt das Vertrauen 
in die Verfassungsschutzbehörden und erhöht ihre Legitimation.

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland fordert daher die Gesetzgeber in Bund und den be-
troffenen Ländern auf, die Bereichsausnahmen für den Verfas-
sungsschutz abzuschaffen und die entsprechende Ausnahmere-
gelung auf den Schutz konkreter Sicherheitsbelange im Einzel-
fall zu beschränken.

Mehr Transparenz durch behördliche 
Informationsfreiheitsbeauftragte!

Alle öffentlichen Stellen sollten Beauftragte für Informationsfrei-
heit benennen, so wie es bereits für den Datenschutz verpflichtend 
ist. In zwei Ländern ist dies schon im Gesetz vorgesehen: Sowohl 
in Rheinland-Pfalz als auch in Thüringen soll durch Bestellung 
von behördlichen Beauftragten das Recht auf Informationszu-
gang gefördert werden.

Die Vorteile einer solchen Bestellung 
liegen auf der Hand: 

 � Informationsfreiheitsbeauftragte können die öffentlichen Stel-
len in ähnlicher Weise unterstützen und die Informationsfrei-
heit fördern, wie es im Bereich des Datenschutzes schon seit 
Langem vorgesehen ist.

 � Informationsfreiheitsbeauftragte können ihren öffentlichen 
Stellen behilflich sein, wenn diese Fragen zur Auslegung des In-
formationsfreiheitsgesetzes haben, beispielsweise wenn es um 
die Berechtigung und den Umfang erhobener Informationszu-
gangsansprüche geht. Dies garantiert zugleich die einheitliche 
Rechtsanwendung innerhalb der öffentlichen Stelle. 

 � Sie können zudem sicherstellen, dass eine auf einen Informa-
tionszugang gerichtete Anfrage als Antrag zur Verwirklichung 
eines subjektiven Rechts und nicht lediglich als „einfache Bitte“ 
qualifiziert, sondern fristgerecht bearbeitet wird. 

 � Zielführend wäre auch, dass sie die Bearbeitung der entspre-
chenden Anträge koordinieren. Hierbei können die Informa-
tionsfreiheitsbeauftragten unterstützend zur Verfügung ste-
hen. Dies führt letztlich zu einer Arbeitserleichterung, da die 
Beschäftigten von deren Kenntnis im Informationsfreiheits-
recht profitieren.

 � Die Informationsfreiheitsbeauftragten unterrichten und bera-
ten die öffentlichen Stellenauch zu der proaktiven Veröffentli-
chung von Informationen.

 � Gleichzeitig stehen sie Antragstellenden für Fragen im Zusam-
menhang mit dem Informationsfreiheitsgesetz als Ansprech-
stellen zur Verfügung.

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutsch-
land (IFK) fordert daher den Bundes- und die Landesgesetzge-
ber auf, die Bestellung von behördlichen Informationsfreiheitsbe-
auftragten in allen deutschen Informationsfreiheitsgesetzen ver-
bindlich vorzusehen.

Die IFK empfiehlt informationspflichtigen Stellen, im Rahmen 
ihrer Organisationshoheit auch ohne Verpflichtung behördliche 
Informationsfreiheitsbeauftragte zu benennen.

Eine weitere Entschließung der 40. Konferenz der Informa-
tionsfreiheitsbeauftragten befasst sich mit ‚Forderungen für die 
neue Legislaturperiode des Bundes: Ein Transparenzgesetz mit 
Vorbildfunktion schaffen!‘1

1  https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/veroeffentli-
chungen/beschluesse-informationsfreiheit#c1057
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